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4. Abschnitt 

 

Sonderbestimmungen für Bienen 

 

Seuchenhaftes Auftreten 

§ 49. 

 

Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat mit Verordnung         

festzulegen, wann ein seuchenhaftes Auftreten im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 11 vorliegt. 

 

Fachtierärztinnen und Fachtierärzte für Bienen 

§ 50. 

 

Fachtierärztinnen und Fachtierärzte für Bienen gelten für Maßnahmen nach diesem Abschnitt jedenfalls   

als besonders geschult im Sinne des § 5 Abs. 1. 

 

Verdachtsfall 

§ 51. 

 

(1) Bei Verdacht auf das Bestehen einer Bienenseuche dürfen Bienenvölker nicht von ihrem Standort 

verbracht werden. 

(2) Der Besitzer bzw. die Besitzerin hat die von der Behörde angeordneten Bekämpfungsmaßnahmen 

auf seine bzw. ihre Kosten durchzuführen. Kommt er bzw. sie einer solchen behördlichen Anordnung 

nicht nach, so hat die Behörde die Maßnahmen auf Kosten des Besitzers bzw. der Besitzerin selbst 

vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 

 

Faulbrut 

§ 52. 

 

(1) Bei Auftreten von Bösartiger Faulbrut (Amerikanischer Faulbrut) der Honigbienen hat die Behörde 

durch Verordnung um den betroffenen Standort eine Zone mit einem Radius von drei Kilometern 

festzulegen, in dem alle Bienenvölker als verdächtig im Sinne des § 51 gelten. Ergibt sich die 

Zuständigkeit zweier oder mehrerer Behörden, so haben diese einvernehmlich vorzugehen. 

(2) Bienenvölker dürfen aus der Zone gemäß Abs. 1 nur mit Bewilligung der Behörde ausgebracht und 

in die Zone nur mit Bewilligung der Behörde eingebracht werden. 

(3) Die nach Abs. 1 erlassene Verordnung ist im Falle des Erlöschens der Seuche nach Abschluss der    

Schlussrevision gemäß § 56 und Beendigung aller sonstigen, erforderlichen Kontrollen aufzuheben. 

 

 

Referenzlabor 

§ 53. 

 

(1) Kann an Ort und Stelle die Krankheit nicht festgestellt werden, so ist das Untersuchungsmaterial 

an die AGES, Institut für Bienenkunde, einzusenden 

(2) Von der Feststellung einer Bienenseuche sind der örtlich in Betracht kommende Verband der 

Bienenzüchter und die Landwirtschaftskammer von der Behörde zu verständigen. 

 

 

 



 

 

Ausbruch 

§ 54. 

 

(1) Die von einer Bienenseuche befallenen Bienenstände und bis zur Behebung des Verdachtes auch 

die einer solchen Krankheit verdächtigen Bienenstände sind durch die Behörde mit Bescheid zu sperren. 

Von dem gesperrten Standort dürfen Bienenvölker, Schwärme und Königinnen nicht weggebracht 

werden. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz kann durch 

Verordnung für nachweislich gesunde Bienenvölker Ausnahmen von diesem Verbringungsverbot 

festlegen, sofern dies in Einklang mit den einschlägigen unionsrechtlichen Vorschriften steht. 

(2) Bei den ansteckenden Brutkrankheiten dürfen auch die gebrauchten Bienenwohnungen, 

Imkergeräte, der gesamte Wabenbau sowie die Bienenprodukte (Wachs, Honig) aus dem gesperrten 

Standort nicht entfernt werden. Sie sind so zu verwahren, dass sie fremden Flugbienen nicht zugänglich 

sind. Ungebrauchte Bienenwohnungen sind verschlossen zu halten. 

(3) Nach Feststellung einer Bienenseuche hat die Behörde nach den Erkenntnissen der 

veterinärmedizinischen Wissenschaft geeignete Heil- und Desinfektionsmaßnahmen durch Bescheid 

anzuordnen, wobei unter besonderer Bedachtnahme auf die Biologie der Honigbiene, je nach 

Seuchenlage und der Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche, biologische Bekämpfungsmethoden zu 

berücksichtigen sind. 

(4) Erweist sich nach Feststellung der Behörde die Krankheit als unheilbar, so hat die Behörde die 

Tötung und schadlose Beseitigung der als unheilbar beurteilten Völker mit Bescheid anzuordnen. Bei 

den Brutkrankheiten ist überdies die schadlose Beseitigung der Waben anzuordnen. 

 

Nachschau 

 § 55. 

  

Die Behörde hat im befallenen Bestand eine Nachschau durchzuführen. 

 

Schlussrevision 

 

§ 56. 

 

(1) Wenn innerhalb von wenigstens 30 Tagen nach Durchführung der angeordneten Heil- und 

Desinfektionsverfahren weitere Erkrankungen nicht vorgekommen sind, so hat die Schlussrevision zu 

erfolgen. Hiebei ist der befallene Bienenstand durch die Behörde auf seinen seuchenfreien Zustand zu 

untersuchen. 

(2) Wird bei der Schlussrevision der Bienenstand als seuchenfrei festgestellt, so sind die 

Sperrmaßnahmen aufzuheben. Die Seuche ist als erloschen zu erklären. 

(3) Wenn die Schlussrevision in die Zeit nach Einwinterung der Bienenvölker fiele, so hat sie erst im 

nächsten Frühjahr nach Beginn des Brutgeschäftes zu erfolgen. 

(4) Nach Durchführung der angeordneten Heil- und Desinfektionsverfahren kann die Behörde die 

Sperre zum Zwecke der Wanderung innerhalb einer Frist von zwei Monaten aufheben. Die 

Schlussrevision hat in diesem Fall nach Beendigung der Wanderung zu erfolgen. 

(5) Vom Erlöschen der Seuche hat die Behörde jene Stellen zu verständigen, denen sie den Ausbruch 

mitgeteilt hat. 

 


